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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Stadt Wendlingen am Neckar plant die Änderung des Bebauungsplans im Bereich des Sport-

parks im Speck am östlichen Ortsrand von Wendlingen, um eine Anpassung der Flächengestal-

tung an die aktuellen Anforderungen planrechtlich zu ermöglichen. Um ausschließen zu können, 

dass durch das geplante Vorhaben sowohl streng geschützte als auch besonders geschützte Arten 

beeinträchtigt werden, ist die Betroffenheit dieser Arten durch eine artenschutzrechtliche Rele-

vanzprüfung abzuklären. Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prüfenden Artenspek-

trums müssen diejenigen Arten einer saP nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbeständ-

liche Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

Deshalb wird in einem ersten Schritt die Relevanz ermittelt. Die Relevanzprüfung kann mit Hilfe 

von Datenrecherchen oder/und durch eine Vorbegehung zur Ermittlung geeigneter Lebensraum-

bedingungen erfolgen. Hierdurch werden die Arten identifiziert, die vom Vorhaben tatsächlich be-

troffen sein können. Für den Fall der Relevanz erfolgt dann im zweiten Schritt die spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung. 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 

21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Ra-

tes über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) veran-

kert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der §§ 

44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Abb.1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-

formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 
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der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Methodik 

Die Relevanzprüfung erfolgt durch Datenrecherchen (Publikationen, Datenbanken der LUBW) und 

durch eine Geländebegehung zur Ermittlung der Habitatpotenziale für die relevanten Ar-

ten/Artengruppen. Dabei erfolgt auch eine Inspektion der zum Abbruch vorgesehenen Gebäude 

(Innenräume und außen). Durch die Habitatpotenzialanalyse wird eine Voreinschätzung der Le-

bensraumbedingungen und des zu erwartenden Artenspektrums getroffen. Hierbei wird insbeson-

dere eine Einschätzung hinsichtlich des Vorkommens besonders oder streng geschützter Arten 

vorgenommen. Abschließend wird das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial hinsichtlich der Ver-

botstatbestände des § 44 BNatSchG ermittelt, um daraus die planerischen Konsequenzen und das 

weitere Vorgehen ableiten zu können. Für die nach der Relevanzprüfung verbleibenden relevanten 

Arten sind weitere Prüfschritte im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erfor-

derlich. Für die Ermittlung der vorhandenen Habitatstrukturen wurde eine Begehung am 

14.10.2020 durchgeführt. Für die Bewertung wurden die Kriterien Gefährdung, Schutzstatus und 

Seltenheit der Tierarten herangezogen. Als wertgebend wurden alle in den Roten Listen aufgeführ-

ten Arten betrachtet, ferner nach BNatSchG streng geschützte Arten, regional seltene Arten sowie 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und Vogelarten des Anhangs I der EU-

Vogelschutzrichtlinie. Zur Beschreibung des Gefährdungsstatus der untersuchten Tierarten wurden 

folgende Rote Listen verwendet: 

 Baden-Württemberg Deutschland 

Vögel BAUER et al. (2016) GRÜNEBERG et al. (2015) 

Säugetiere BRAUN & DIETERLEN (2003) MEINIG et al. (2020) 

Schmetterlinge EBERT et al. (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Reptilien LAUFER (1999) HAUPT et al. (2009) 

Amphibien LAUFER (1999) HAUPT et al. (2009) 

Libellen HUNGER & SCHIEL (2006) 
GÜNTHER et al. (2005)       
BINOT et al. (1998) 

Schnecken und Muscheln ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Totholzkäfer BENSE (2002) BINOT et al. (1998) 

Pflanzen BREUNIG (1999) METZING et al. (2018) 

Den verwendeten Roten Listen, Richtlinien und Schutzkonzepten liegen die folgenden Einstufun-

gen zugrunde: 

1 Vom Aussterben bedroht R Art mit geographischer Restriktion 

2  Stark gefährdet D/G Daten defizitär, Gefährdung anzunehmen 

3 Gefährdet ? Gefährdungsstatus unklar 

V Vorwarnliste/potenziell gefährdet  i gefährdete wandernde Art 
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4 Untersuchungsgebiet 

Der Sportpark im Speck liegt am östlichen Ortsrand von Wendlingen. Auf Grundlage des rechts-

kräftigen Bebauungsplans „Neue Sportanlage Wendlingen Teil Ost“ ist im Planbereich der 1. Ände-

rung dieses Bebauungsplans bereits eine Nutzung als Sportanlage möglich. Bisher wird diese Flä-

che aber nur in einem kleinen Teilbereich als Teil des bestehenden Sportgeländes genutzt. Die 

Restflächen werden von Wiesen und Streuobstbeständen mit randlichen Heckenstrukturen einge-

nommen (vgl. Abb. 2 und 3). Gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan sieht die Neuplanung 

vor, die ohnehin geplanten Spielfelder zu verschieben und zu vergrößern. Die vorgesehenen und 

teilweise bereits vorhandenen Streuobstflächen ändern sich im Flächenumfang nicht wesentlich. 

Die vorhandenen Hecken bleiben ebenfalls abgesehen von einzelnen Eingriffen für Zufahrten im 

Wesentlichen erhalten und werden durch Neupflanzungen ergänzt. Die geplanten Regenrückhal-

tebecken werden gegenüber der bestehenden Planung verschoben und vergrößert, liegen jedoch 

in Zukunft in aus Artenschutzsicht eher unkritischeren Bereichen (weitere Details vgl. Kap. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST, SCHREIBERPLAN, Stand 

20.11.2020) 
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Abb.3: Fotodokumentation,  
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5 Abschichtung relevanter Arten 

Anhand der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale erfolgt unter 

Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der geplanten Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen eine gestufte Abschichtung der in Baden-Württemberg vorkommenden eu-

roparechtlich geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie (vgl. Tab. 1). Die Nichtrelevanz einer Art begründet sich entweder durch die 

Lage des Vorhabenswirkraums außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art (A), durch 

eine fehlende Habitateignung innerhalb des Vorhabenwirkraums (H) oder durch eine projektspezi-

fisch so geringe Betroffenheit (B), dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden 

kann, dass keine Verbotstatbestände erfüllt werden können. Das jeweilige Abschichtungskriterium 

ist in der nachfolgenden Tabelle artspezifisch angegeben. Die nicht abgeschichteten Arten, für die 

sich ein Vorkommen im Vorhabenswirkraum und eine projektbezogene Betroffenheit nicht aus-

schließen lassen, bilden die artenschutzrechtlich prüfrelevanten Arten (P). 

Tab. 1: Abschichtungstabelle – In Baden-Württemberg vorkommende Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie und europäische Vogelarten (Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) 

Vögel 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

(X) Brutvögel   vgl. Kap. 6.1  

Säugetiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Biber 

Castor fiber 
X   

 
Feldhamster 

Cricetus cricetus 
X   

 
Haselmaus 

Muscardinus avellanarius 
X   

 
Luchs 

Lynx lynx 
X   

 
Wildkatze 

Felis silvestris 
X   

 
Wolf 

Canis lupus 
X   

(X) 
Artengruppe „Fledermäuse“ 

Microchiroptera 
  vgl. Kap. 6.2 

Reptilien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Äskulapnatter 

Zamenis longissima 
X   

 
Europäische Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 
X   

 
Mauereidechse 

Podarcis muralis 
X  . 
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Schlingnatter 

Coronella austriaca 
X   

 
Westliche Smaragdeidechse 

Lacerta bilineata 
X   

X 
Zauneidechse 

Lacerta agilis 
  vgl. Kap.6.3  

Amphibien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpensalamander 

Salamandra atra 
X   

 
Europäischer Laubfrosch 

Hyla arborea 
X   

 
Geburtshelferkröte 

Alytes obstetricans 
X   

 
Gelbbauchunke 

Bombina variegata 
X   

 
Kammmolch 

Triturus cristatus 
X   

 
Kleiner Wasserfrosch 

Rana lessonae 
X   

 
Knoblauchkröte 

Pelobates fuscus 
X   

 
Kreuzkröte 

Bufo calamita 
X   

 
Moorfrosch 

Rana arvalis 
X   

 
Springfrosch 

Rana dalmatina 
X   

 
Wechselkröte 

Bufo viridis 
X   

Schmetterlinge 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Apollofalter 

Parnassius apollo 
X   

 
Blauschillernder Feuerfalter 

Lycaena helle 
X   

 

Dunkler Wiesenknopf- 

Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 

X  

Im Plangebiet sind keine (relevanten) Wie-

senknopfbestände vorhanden. Für die Art ist 

in der Verbreitungskarte der LUBW auf Basis 

der Daten der FFH-Berichtspflicht für das TK-

Blatt kein Nachweis verzeichnet (www.lubw. 

baden-wuerttemberg.de). Ein Vorkommen 

kann daher mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden. 

 
Eschen-Scheckenfalter 

Euphydryas maturna 
X   

 
Gelbringfalter 

Lopinga achine 
X   



Bebauungsplan „Neue Sportanlagen Wendlingen (Teil Ost), 1. Änderung“  -  Wendlingen am Neckar 

Relevanzprüfung zum Artenschutz                                           Seite 10    

 
Großer Feuerfalter 

Lycaena dispar 
X  

Im Plangebiet gibt es stellenweise Ampferbe-

stände. In Baden-Württemberg besiedelt die 

Art vor allem die Oberrheinebene und infolge 

einer nordöstlich gerichteten Ausbreitungs-

tendenz in den letzten Jahren auch den nörd-

lichen und zentralen Teil des Neckar-

Tauberlandes, in der Verbreitungskarte der 

LUBW auf Basis der Daten der FFH-

Berichtspflicht ist für das TK-Blatt jedoch 

auch für 2018 kein Nachweis verzeichnet 

(www.lubw.baden-wuerttemberg.de). Ein 

Vorkommen kann daher mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 
Haarstrangwurzeleule 

Gortyna borelii lunata 
X   

 

Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea teleius 

X  

Im Plangebiet sind keine (relevanten) Wie-

senknopfbestände vorhanden. Für die Art ist 

in der Verbreitungskarte der LUBW auf Basis 

der Daten der FFH-Berichtspflicht für das TK-

Blatt kein Nachweis verzeichnet (www.lubw. 

baden-wuerttemberg.de). Ein Vorkommen 

kann daher mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden. 

 
Nachtkerzenschwärmer 

Proserpinus proserpina 
X  

Ganz kleinflächig sind im westlichen Planbe-

reich Nachtkerzenbestände vorhanden, je-

doch in so geringem Umfang, dass nicht von 

einer eigenständigen Population des Nacht-

kerzenschwärmers auszugehen ist. Weitere 

artspezifische Nahrungspflanzen sind nicht 

vorhanden. Ein Vorkommen kann daher mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden. 

 
Quendel-Ameisenbläuling 

Maculinea arion 
X   

 
Schwarzer Apollofalter 

Parnassius mnemosyne 
X   

 
Wald-Wiesenvögelchen 

Coenonympha hero 
X   

Käfer 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpenbock 

Rosalia alpina 
X   

 
Eremit, Juchtenkäfer 

Osmoderma eremita 
X   

 
Heldbock 

Cerambyx cerdo 
X   

 

Schmalbindiger Breitflügel- 

Taumelkäfer 

Graphoderus bilineatus 

X   

 
Vierzähniger Mistkäfer 

Bolbelasmus unicornis 
X   

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Anmerkung: Die alten Obstbäume im Plangebiet bieten grundsätzlich Habitatpotenzial für Totholzkäfer, 

wenn auch nicht für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten. Entsprechende Vermeidungs-

maßnahmen sind in Kap. 6.4 dargestellt.  

Libellen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Asiatische Keiljungfer 

Gomphus flavipes 
X   

 
Große Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis 
X   

 
Grüne Flussjungfer 

Ophiogomphus cecilia 
X   

 
Sibirische Winterlibelle 

Sympecma paedisca 
X   

 
Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis 
X   

Weichtiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Bachmuschel 

Unio crassus 
X   

 
Zierliche Tellerschnecke 

Anisus vorticulus 
X   

Pflanzen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Biegsames Nixenkraut 

Najas flexilis 
X   

 
Bodensee-Vergissmeinnicht 

Myosotix rehsteineri 
X   

 
Dicke Trespe 

Bromus grossus 
X   

 
Frauenschuh 

Cypripedium calceolus 
X   

 
Kleefarn 

Marsilea quadrifolia 
X   

 
Kriechender Sellerie 

Apium repens 
X   

 
Liegendes Büchsenkraut 

Lindernia procumbens 
X   

 
Prächtiger Dünenfarn 

Trichomanes speciosum 
X   

 
Sand-Silberscharte 

Jurinea cyanoides 
X   

 
Sommer-Schraubenstendel 

Spiranthes aestivalis 
X   

 
Sumpf-Glanzkraut 

Liparis loeselii 
X   

 
Sumpf-Siegwurz 

Gladiolus palustris 
X   
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Abschichtungskriterien 

P:  X = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhabenbezogene Verbotstatbestände nach § 44 

(1) BNatSchG nicht ausgeschlossen = prüfrelevant 

(X) = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum möglich; Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände durch Maßnahmen vermeidbar; ohne Durchführung von Maßnahmen = prüfrelevant 

A/H:  X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art(en) (A) 

 oder: innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art(en) grundsätzlich nicht erfüllt (H) 

B:  X = Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG können trotz möglichem Vorkommen der Art(en) 

ausgeschlossen werden (z.B. keine Habitat-Betroffenheit, fehlende Empfindlichkeit, geringe 

Reichweite der Wirkfaktoren etc.) 

 

 

6 Untersuchung relevanter Arten(gruppen) 

6.1 Vögel 

Alle Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt. Arten 

mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz sind in einer der folgenden Schutzkategorien 

zugeordnet: 

 in einem Anhang der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 streng geschützt nach BNatSchG 

 in der landesweiten oder bundesweiten Roten Liste 

 in der landesweiten oder bundesweiten Vorwarnliste 

6.1.1 Artenspektrum  

Aufgrund der vorgefundenen Lebensraumausstattung und der Lage des Plangebiets im räumlichen 

Kontext ist es möglich, das zu erwartende Artenspektrum abzuleiten.  

Der Streuobstbestand im nördlichen Teil des Plangebietes (in Abb. 4 orange markiert) umfasst 

alte Obstbäume mit einigen Baumhöhlen. Er weist somit Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter 

(z.B. Buchfink, Stieglitz, Wacholderdrossel) und für Höhlenbrüter (z.B. Buntspecht, Feldsperling, 

Gartenrotschwanz, Grünspecht, Halsbandschnäpper, Kohlmeise, Blaumeise, Star) auf. Auch an-

spruchsvollere Arten wie der Wendehals können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Im 

Baumbestand ist eine mittlerweile nicht mehr intakte Steinkauzröhre vorhanden, die zwar aktuell 

nicht für eine Brut genutzt werden kann, jedoch als weiterer Hinweis für die grundsätzliche Bedeu-

tung des Bestandes zu werten ist. 

Die Obstbaumreihe im südlichen Teil des Plangebietes (in Abb. 4 grün markiert) besteht zwar ne-

ben einem Walnussbaum überwiegend aus alten Obstbäumen, bei einer Begehung wurden jedoch 

keine relevanten Höhlen festgestellt. Kleine Höhlungen (z.B. durch Faulstellen) in schwer einseh-

baren Bereichen können jedoch auch hier nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. In diesem 
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Bereich sind aufgrund der vorhandenen Störungen (Kindergarten) allenfalls ubiquitäre Arten (z.B. 

Kohl- und Blaumeise, Buchfink, etc.) zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.4: Relevante Gehölzbestände im Plangebiet (Grundlage: LUBW KARTENDIENST)  

Die Hecken- und Gebüschstrukturen (in Abb. 4 blau) bieten zusätzlich Brutmöglichkeiten für 

Gehölzfrei- und Unterholzbrüter wie z.B. Amsel, Grasmückenarten, Goldammer, Heckenbraunelle, 

Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp.  

Alter Streuobstbestand 

Obstbaumreihe 

Hecken- und  

Gebüschstrukturen 
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Bei den sonstigen Bäumen und Gehölzen im Plangebiet (in Abb. 4 nicht dargestellt) handelt es 

sich durchweg um junge Exemplare ohne Baumhöhlen, die jedoch Brutmöglichkeiten für ubiquitäre 

Zweigbrüter wie z.B. Buchfink und Stieglitz aufweisen. 

Offenlandbrüter (z.B. Feldlerche) sind im Plangebiet aufgrund der Kulissenwirkung durch die Ge-

hölzbestände und vorhandene Störungen in Teilbereichen des Plangebietes nicht zu erwarten. 

6.1.2 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Alle europäischen Vogelarten sind durch Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich ge-

schützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG untersu-

chungsrelevant. Aufgrund der vorgefundenen Lebensraumausstattung und der Lage des Plange-

biets im räumlichen Kontext kann das zu erwartende Artenspektrum durch eine Habitatpotenzial-

analyse abgeleitet und das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial beurteilt werden. 

Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose 

Durch Gehölzrodungen während der Brut- und Aufzuchtzeit können unbeabsichtigt auch Vögel und 

ihre Entwicklungsstadien (Eier, Nestlinge) getötet oder zerstört werden. Damit wäre der Verbots-

tatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG erfüllt. 

Eine mögliche großflächige Verglasung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Tei-

le von Tribünen, Spielerkabinen, etc.) birgt ein erhöhtes Risiko für Kollisionen durch anfliegende 

Vögel, die die Scheibe z.B. durch Spiegelung nicht erkennen. Das dadurch verursachte Tötungsri-

siko ist geeignet, den Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG zu erfüllen. 

Bewertung 

Das Eintreten des Verbotstatbestands lässt sich vermeiden, indem Gehölzrodungen außerhalb der 

Brutzeiten, in den Herbst- und Wintermonaten (Anfang Oktober bis Ende Februar) durchgeführt 

werden. Adulte Tiere können aufgrund ihrer Mobilität flüchten. 

Um Kollisionen effektiv zu vermeiden, müssen transparente Flächen für Vögel sichtbar gemacht 

werden. Das Eintreten des Verbotstatbestandes lässt sich vermeiden, wenn Vögel Glasscheiben 

als Hindernis erkennen und somit nicht mit ihnen kollidieren. 

 Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung der 

dargestellten Maßnahmen (Kapitel 6.1.3) nicht erfüllt. 

Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 
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Abb.5: Nordöstlicher Teilbereich des Be-

bauungsplangebietes mit Streuobstwiesen 

und Regenrückhaltebecken (SCHREIBER-

PLAN, Stand 20.11.2020)  

Wirkungsprognose 

Für die im Plangebiet und direkt angrenzendem Kontaktlebensraum potenziell vorkommenden Vo-

gelarten ergeben sich sowohl während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung dauerhafte 

Störungen durch Lärm und visuelle Effekte (z.B. Baustellenverkehr, Bautätigkeiten, Verkehrslärm, 

anthropogene Nutzung, Sportbetrieb, etc.), die den Reproduktionserfolg mindern bzw. Vergrä-

mungseffekte entfalten können. 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, wenn sich als Folge 

der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg entscheidend und nachhaltig ver-

ringert.  

 Häufige und nicht gefährdete Vogelarten: Für diese 

ist von einer relativ großen Toleranz gegenüber 

Störungen auszugehen. Störungen stellen somit 

für in ihren Beständen nicht gefährdete Arten kei-

nen relevanten Wirkfaktor dar (TRAUTNER & JOOSS 

2008). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das 

Plangebiet durch die vorhandenen anthropogenen 

Störungen bereits vorbelastet ist. In ihrer Dimensi-

on sind die vorhabensbedingten Störungen nicht 

geeignet, die Erhaltungszustände der lokalen Po-

pulationen der potenziell vorkommenden Brutvo-

gelarten zu verschlechtern.  

 Störungsempfindliche Streuobstbewohner: Ein 

Vorkommen anspruchsvoller, wenig störungstole-

ranter und seltener Arten wie z.B. Wendehals sind 

im Planbereich allenfalls im nördlichen Streuobst-

bestand denkbar (vgl. Abb. 4: orange markierter 

Bereich). Aufgrund der räumlichen Distanz zu den 

eigentlichen Sportanlagen und der Pufferwirkung 

durch dazwischen liegende Gehölzbestände (vorhandene Heckenstrukturen und Bäume sowie 

neue Pflanzgebote) sind gegenüber dem bereits vorhandenen Störungspotenzial keine rele-

vanten zusätzlichen Störungen zu erwarten, die geeignet wären, artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände auszulösen.  

 Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen unter den oben dargestellten Voraussetzun-

gen keine Verschlechterung der Erhaltungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer 

erheblichen Störung im Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand 

nicht erfüllt wird. 

Anmerkung: diese Aussage ist gültig, sofern im nordöstlichen Teil des Plangebietes keine über die 

im Bebauungsplan dargestellten Nutzungen (Regenrückhaltebecken, Streuobstwiese) hinausge-

henden Aktivitäten stattfinden. Das gilt auch für den kleinen Teilbereich im äußersten Nordosten, 

der im Bebauungsplan aus der „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft: Streuobstwiese“ ausgespart wurde (vgl. Abb. 5). Sollten für diesen Teilbereich weitere 
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Nutzungen in Erwägung gezogen werden, sind vertiefende Untersuchungen zum tatsächlichen Ar-

teninventar erforderlich. 

Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose 

Durch die Rodung der südlichen Obstbaumreihe, ggf. weiterer junger Baumpflanzungen sowie 

durch punktuelle Eingriffe in die Heckenstrukturen (z.B. für Zufahrten) werden möglicherweise ein-

zelne Fortpflanzungs- und Ruhestätten von im Gebiet vorkommenden Gehölzfreibrütern, Unter-

holzbrütern (z.B. Amsel, Buchfink, Mönchsgrasmücke, Stieglitz, Rotkehlchen) sowie evtl. in sehr 

geringem Umfang Kleinhöhlenbrütern (z.B. Kohlmeise, Blaumeise) in Anspruch genommen. 

Bewertung: ubiquitäre Gehölzfreibrüter und Unterholzbrüter 

Aufgrund der geringen Betroffenheit von Einzelrevieren der potenziell vorkommenden Arten kann 

davon ausgegangen werden, dass diese in der näheren Umgebung ausreichend adäquate und 

unbesetzte Ersatzhabitate finden können. Ubiquitäre Vogelarten sind hinsichtlich ihrer Habitatan-

sprüche wenig spezialisiert, derzeit noch weit verbreitet und nicht gefährdet. Die ökologische Funk-

tion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten ge-

wahrt. 

 Eine Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) 3 BNatSchG ist für diese Arten-

gruppe nicht zu erwarten. 

Bewertung: Kleinhöhlenbrüter 

Für Höhlenbrüter ist das Angebot geeigneter Baumhöhlen sehr häufig ein limitierender Faktor für 

eine Besiedlung von ansonsten geeigneten Lebensräumen. Die von einer Rodung betroffenen 

Gehölzbestände haben ausschließlich im Bereich der Obstbaumreihe (vgl. Abb. 4: grün markierter 

Bereich) Höhlenpotenzial. Zwar wurden bei einer Begehung hier keine sichtbaren Höhlungen vor-

gefunden, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in nicht einsehbaren Bereichen einzelne Klein-

höhlen (z.B. im Bereich von Faulstellen) vorhanden sind. Da nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass in der näheren Umgebung ausreichend adäquate und unbesetzte Fortpflanzungsstät-

ten vorhanden sind, ist eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht auszuschließen. Die kontinuierliche ökologische 

Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist daher im räumlichen Zusammenhang im 

Sinne einer Worst Case Betrachtung nicht weiter gewährleistet. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44(1) 3 BNatSchG können grundsätzlich CEF-

Maßnahmen durchgeführt werden. Durch das Anbringen von Nistkästen kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewähr-

leistet werden. 

 Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden nach erfolgreicher Umsetzung 

der CEF-Maßnahmen (Kap. 6.1.4) nicht erfüllt. 

Anmerkung: die dargestellte artenschutzrechtliche Bewertung geht davon aus, dass wie im Be-

bauungsplan dargestellt keine Bäume im Bereich der Streuobstbestände im Nordosten des Plan-
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gebietes gerodet werden (vgl. Abb. 4: orange markierte Bereiche). Sollten entgegen dieser Vo-

raussetzung in diesem Teilbereich Eingriffe stattfinden, die über die dargestellte Anlage des Re-

genrückhaltebeckens (vgl. Abb. 5) hinausgehen und Baumrodungen erforderlich machen, sind zu-

nächst vertiefende Untersuchungen im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

erforderlich. 

6.1.3 Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1: Bauzeitenbeschränkungen (hinsichtlich Vögel und Fledermäuse) 

Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung oder Störung von Brutvögeln sind Gehölzrodun-

gen im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen (Anmerkung: das potentielle 

Vorkommen von Fledermäusen schränkt den Zeitraum bei der südlichen Obstbaumreihe sowie 

ggf. einzelner weiterer Bäume mit Quartierpotenzial zusätzlich auf die Monate November bis 

Ende Februar ein, vgl. Kap. 6.2.3).  

VM 2: Vogelfreundliche Verglasung 

Verglasungen der Neubauten und sonstigen Anlagen (z.B. auch Spielerkabinen und ähnliches) 

müssen so ausgeführt werden, dass die Glasscheiben für Vögel als Hindernis erkennbar sind. Vö-

gel kollidieren insbesondere dann mit Glasscheiben, wenn sie durch diese hindurchsehen und die 

Landschaft oder den Himmel dahinter wahrnehmen können oder wenn diese stark spiegeln. 

Durchsicht besteht z.B. bei Eckverglasungen, Wind- und Lärmschutzverglasungen zwischen Ge-

bäuden, Balkonverglasungen oder transparenten Verbindungsgängen. Bei Spiegelungen wird die 

Umgebung z.B. durch Scheibentyp oder Beleuchtung reflektiert. Handelt es sich bei der Spiege-

lung um einen für Vögel attraktiven Lebensraum, versuchen sie, das Spiegelbild anzufliegen und 

kollidieren mit der Scheibe. Die Gefahr ist jeweils umso grösser, je großflächiger die Glasfront ist 

und je mehr attraktive Lebensräume (v.a. Gehölze) in der unmittelbaren Umgebung sind. 

Bereits bei der Gestaltung von Gebäuden und Bauteilen können Vogelfallen von vornherein ver-

mieden werden, indem z.B. auf durchsichtige Eckbereiche verzichtet wird. Auch Sonnenschutzsys-

teme an der Außenwand (z.B. Lamellen) bieten als Nebeneffekt einen guten Kollisionsschutz. 

Stark geneigte Glasflächen oder Dachflächen aus Glas sind in der Regel ebenfalls vogelfreundlich. 

Um Kollisionen effektiv zu vermeiden, müssen transparente Flächen für Vögel sichtbar gemacht 

werden. Die häufig verwendeten Greifvogelsilhouetten haben nur eine eingeschränkte Wirksamkeit 

und müssen in relativ großer Stückzahl angebracht werden. Bewährt hat sich dagegen die Ver-

wendung von halbtransparentem Material oder von Scheiben, die mit flächigen Markierungen ver-

sehen sind. Hier gibt es mittlerweile viele verschiedene Muster und Lösungen (z.B. Punkt- oder 

Streifenraster in unterschiedlichen Formen) und auch der individuellen Gestaltung sind wenig 

Grenzen gesetzt. Für einen wirksamen Vogelschutz dürfen die Zwischenräume eine bestimmte 

Größe nicht überschreiten, um nicht von Vögeln angeflogen zu werden. Um Spiegelungen zu ver-

meiden, kann außenreflexionsarmes Glas eingesetzt werden, das jedoch wiederum eine gute 

Durchsicht aufweist. Wenn durch diese nur das Gebäudeinnere wahrnehmbar ist und keine Land-

schaftsausschnitte, ist das für Vögel in der Regel unproblematisch. 

Weitere Details können folgender Veröffentlichung entnommen werden: SCHWEIZERISCHE VOGEL-

WARTE SEMPACH (HRSG 2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“  
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6.1.4 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) 

CEF 1: Anbringen von Nisthilfen für Vögel 

Um für die betroffene Gilde der Höhlenbrüter eine Erfüllung der Verbotstatbestände nach 

§ 44 (1) 3 BNatSchG zu vermeiden, ist im Sinne von Worst Case als Maßnahme zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichmaßnahmen) das Anbringen 

von Nisthilfen erforderlich.  

Die Anzahl der notwendigen Nisthilfen ist abhängig von der jeweiligen Anzahl betroffener Fort-

pflanzungsstätten dieser Arten. Im Sinne einer Worst Case Betrachtung wird davon ausgegangen, 

dass 5 der von der Rodung betroffenen Bäume Höhlen mit einer grundsätzlichen Eignung für 

Kleinhöhlenbrüter aufweisen. Ein Ausgleich im Verhältnis 1:2 wird als ausreichend erachtet.  

Somit sind 10 Nisthilfen für Kleinhöhlenbrüter (5 mit Einflugöffnung 26 mm und 5 mit Einflugöff-

nung 32 mm) in geeigneten Gehölzbeständen im Plangebiet selbst oder im direkten Umfeld anzu-

bringen. Die Nisthilfen müssen grundsätzlich mit einem Katzen- und Marderschutz ausgestattet 

sein und zu Beginn der auf die Rodung folgenden Brutperiode (also spätestens Ende Februar) zur 

Verfügung stehen. Sie sind dauerhaft funktionstüchtig zu erhalten, regelmäßig zu reinigen und bei 

Bedarf zu ersetzen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, in den Gehölzbeständen auch Nisthilfen für Stare und ggf. auch 

weitere Nistkästen für Kleinhöhlenbrüter anzubringen, um allgemein das Habitatangebot zu 

verbessern. 

6.2 Fledermäuse 

Alle einheimischen Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet und damit 

hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG relevant. 

6.2.1 Quartierpotenzial 

Der Streuobstbestand im nördlichen Teil des Plangebietes (in Abb. 4 orange markiert) umfasst 

alte Obstbäume mit Baumhöhlen, so dass grundsätzlich Quartierpotenzial für Fledermäuse be-

steht. Denkbar ist eine Nutzung als Tages- und Paarungsquartier, auch Wochenstuben können 

nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Eine Eignung als Winterquartier ist jedoch nicht ge-

geben.  

Die Obstbaumreihe im südlichen Teil des Plangebietes (in Abb. 4 grün markiert) weist keine Höh-

len auf, die eine besondere Quartiereignung besitzen könnten. Eine gelegentliche Nutzung als Ta-

gesquartier durch Einzeltiere z.B. in Spalten oder hinter abgeplatzter Rinde ist jedoch nicht grund-

sätzlich auszuschließen 

Die sonstigen Gehölzbestände (Hecken- und Gebüschstrukturen, jüngere Bäume) weisen kein 

Quartierpotenzial für Fledermäuse auf. 

Der Planbereich wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Nahrungssuche von Fledermäusen genutzt, 

wobei die Gehölzbestände, insbesondere die randlichen Hecken vermutlich auch als Leitstrukturen 
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dienen. Da die Gehölzbestände überwiegend erhalten bleiben, bleibt eine mögliche Leitfunktion 

erhalten. Auch die Nutzung als Nahrungshabitat ist weiterhin möglich. Die genannten Funktionen 

werden durch zusätzliche Gehölzpflanzungen eventuell sogar partiell gestärkt, sofern durch beein-

trächtigende Beleuchtungen keine Entwertung entsteht. 

6.2.2 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose 

Durch das Roden von Bäumen mit Quartierpotenzial im Sommerhalbjahr können unbeabsichtigt 

übertagende Fledermäuse getötet werden. Damit wäre der Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 

BNatSchG erfüllt. 

Bewertung 

Das Eintreten des Verbotstatbestands lässt sich vermeiden, indem Bäume mit Quartierpotenzial 

außerhalb dieser Zeit gerodet werden, wenn sich die Tiere in den Winterquartieren befinden (An-

fang November bis Ende Februar). Betroffen ist in erster Linie die Obstbaumreihe im Süden des 

Plangebietes (vgl. Abb. 4: grün markierter Bereich), ggf. auch einzelne weitere Bäume. 

 Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung der 

dargestellten Maßnahmen (Kapitel 6.2.3) nicht erfüllt. 

Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Wirkungsprognose 

Für die im Plangebiet und direkt angrenzendem Kontaktlebensraum potenziell vorkommenden 

Fledermausarten sind durch das Vorhaben zeitlich befristete sowie dauerhafte Störungen zu er-

warten (z. B. Beleuchtung, etc.), die Vergrämungseffekte entfalten können. 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nur dann zu prognostizieren, wenn sich als 

Folge der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg entscheidend und nachhal-

tig verringert. Für möglicherweise im Plangebiet selbst und im Umfeld des Vorhabens vorkommen-

de Fledermäuse sind unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine relevanten Stö-

rungen zu erwarten, die eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes zur Folge hätten: baube-

dingte Störungen (akustisch, optisch) finden am Tag außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse 

statt. Erhebliche betriebsbedingte Störungen sind unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen, insbesondere hinsichtlich der Beleuchtung, nicht zu erwarten. Der Sportbetrieb findet 
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überwiegend am Tag und in den frühen Abendstunden statt, eine nächtliche Nutzung des Platzes 

ist höchstens in Ausnahmefällen zu erwarten. Die Funktion als Nahrungshabitat bleibt in großen 

Teilen des Plangebietes bestehen. Das gilt insbesondere auch für den Streuobstbestand im nördli-

chen Plangebiet, der planungsrechtlich gesichert wird. Auch die Leitfunktion von Gehölzstrukturen, 

insbesondere der randlichen Hecken, bleibt erhalten. 

 Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhaltungszu-

stände bewirken, führen sie unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen (Ka-

pitel 6.2.3) nicht zu einer erheblichen Störung im Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass 

der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird. 

Anmerkung: Diese Aussage ist gültig, sofern im nordöstlichen Teil des Plangebietes keine über die 

im Bebauungsplan dargestellten Nutzungen (Regenrückhaltebecken, Streuobstwiese, vgl. Abb. 5) 

hinausgehenden Aktivitäten stattfinden. Sollten für diesen Teilbereich weitere Nutzungen in Erwä-

gung gezogen werden, sind vertiefende Untersuchungen zum tatsächlichen Arteninventar erforder-

lich. 

Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Von einer Rodung der südlichen Obstbaumreihe sind keine Wochenstuben- oder Paarungsquartie-

re (Fortpflanzungsstätte) oder Winterquartiere betroffen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass einzelne Individuen die Obstbäume zumindest gelegentlich in den Sommermonaten 

z.B. in Spalten oder hinter abgeplatzter Rinde als Tagesquartier nutzen. Bei einem Verlust von 

Ruhestätten sind die Einschränkungen des Verbots zu prüfen, die sich aus dem § 44 (5) 

BNatSchG ergeben, wonach die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt sein muss. Aufgrund des sehr geringen Quartierpotenzials ist davon 

auszugehen, dass im vorliegenden Fall weitere geeignete Ruhestätten in den umgebenden Ge-

hölzbeständen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, so dass die ökologische Kontinui-

tät im räumlichen Zusammenhang angenommen werden kann. Dennoch sind im Sinne einer Worst 

Case Betrachtung an geeigneten Gehölzbeständen im Plangebiet und im direkten Umfeld Fleder-

mausquartiere anzubringen (Flachkästen). 

 Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden nach erfolgreicher Umsetzung 

der CEF-Maßnahmen (Kap. 6.2.4) nicht erfüllt. 

Anmerkung: diese artenschutzrechtliche Bewertung geht davon aus, dass wie im Bebauungsplan 

dargestellt keine Bäume im Bereich der Streuobstbestände im Nordosten des Plangebietes gero-

det werden (vgl. Abb. 4: orange markierte Bereiche). Sollten entgegen dieser Voraussetzung in 

diesem Teilbereich Eingriffe stattfinden, die über die dargestellte Anlage des Regenrückhaltebe-

ckens (vgl. Abb. 5) hinausgehen und Baumrodungen erforderlich machen, sind zunächst vertiefen-

de Untersuchungen im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. 
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6.2.3 Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1: Bauzeitenbeschränkungen (hinsichtlich Vögel und Fledermäuse) 

Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung oder Störung von Fledermäusen ist eine Rodung 

der südlichen Obstbaumreihe sowie ggf. einzelner weiterer Bäume mit Quartierpotenzial im 

Zeitraum November bis Ende Februar durchzuführen (Anmerkung: darüber hinaus gilt grund-

sätzlich für alle Gehölze die Einschränkung mindestens auf Oktober bis Februar aufgrund des 

möglichen Vorkommens von Brutvögeln, vgl. Kap. 6.1.3). 

VM 3: Fledermausfreundliche Beleuchtung 

Die Außenbeleuchtung der Gebäude, Außenanlagen (Sportanlagen, Parkplätze, Zuschauerbe-

reiche, Wege, etc.) und der Zufahrtsstraße ist so zu konstruieren, dass die Leuchtenkörper nur 

nach unten bzw. an die Fassaden und zu beleuchtenden Flächen strahlen. Horizontal oder diffus 

und ungerichtet strahlende Lampen dürfen nicht verwendet werden. Insbesondere eine Abstrah-

lung in Richtung der Gehölzbestände und der umliegenden Landschaft, vor allem der dortigen 

Streuobstbestände, darf nicht stattfinden. Das gilt entsprechend für die Flutlichtanlagen der Sport-

plätze. Generell müssen nach oben abgeschirmte, geschlossene Leuchtenkörper verwendet wer-

den. Als Leuchtmittel sind warmweiße LEDs zu verwenden. Insgesamt sind Beleuchtungsumfang 

und –intensität sowie die Länge der nächtlichen Beleuchtungsdauer auf das notwendige Maß zu 

beschränken. Eine Möglichkeit ist hier auch der Einsatz von Bewegungsmeldern. 

6.2.4 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) 

CEF 2: Anbringen von Fledermausquartieren 

Im Sinne einer Worst Case Betrachtung sind im Plangebiet oder im direkten Umfeld an geeigneten 

Gehölzbeständen insgesamt 5 Fledermausquartiere (Flachkästen) anzubringen. Die Quartiere 

müssen im auf die Rodung folgenden Sommerhalbjahr zur Verfügung stehen. Sie sind dauerhaft 

funktionstüchtig zu erhalten und bei Bedarf zu reinigen und zu ersetzen. 

6.3 Zauneidechsen 

In den Böschungen und Randbereichen sowie entlang von Hecken- und Saumstrukturen und in 

Ruderalflächen besteht ein grundsätzliches Habitatpotenzial für ein Vorkommen der Zau-

neidechse. Das Plangebiet ist zudem für eine mögliche Besiedlung durch Zauneidechsen ausrei-

chend gut mit angrenzenden Lebensräumen vernetzt. Für die Artengruppe der Reptilien ist daher 

eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erfor-

derlich. 

6.3.1 Habitatpotenzial und mögliche Besiedelung  

Die Flächen mit Habitatpotenzial für Zauneidechsen können Abb. 6 entnommen werden. Betroffen 

sind die teilweise bereits als Sport- und Spielfelder genutzten Bereiche mit Böschungen und 
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Saumstrukturen im westlichen Bereich einschließlich der Grabenrandstrukturen des im Westen 

verlaufenden Grabens. Außerdem können Zauneidechsen sämtliche Saumstrukturen entlang der 

Hecken besiedeln. Die Streuobstwiesen im Nordosten des Planbereichs bieten insbesondere ent-

lang von Gebüschstrukturen und Säumen geeignete Lebensraumbedingungen. Auf der Gesamt-

fläche können hier jedoch keine Bereiche abgegrenzt werden, die sicher nicht besiedelt sein kön-

nen, da die grundsätzlichen Habitatansprüche der Zauneidechse hier überall und im Zusammen-

spiel der vorhandenen Biotopstrukturen erfüllt werden.  

Dabei ist nicht davon auszugehen, dass die dargestellten Bereiche flächendeckend in großer Zahl 

besiedelt sind. Es ist eher eine Besiedlung von Einzelstrukturen anzunehmen, z.B. am Westrand in 

den Böschungsbereichen der Spielfelder. Zudem können lineare Strukturen auch ausschließlich 

als Verbundelement / Wanderkorridor genutzt werden. In den dargestellten Bereichen sind jedoch 

überall geeignete Habitatstrukturen vorhanden, so dass ohne konkrete Untersuchung keine Aus-

sage getroffen werden kann, wo (und ob überhaupt) Zauneidechsen tatsächlich anzutreffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.6: Flächen mit Habitatpotenzial für Zauneidechsen (gelb) im Plangebiet (Grundlage: LUBW KARTEN-

DIENST)  

6.3.2 Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise 

Die in Abb. 6 dargestellten Bereiche müssen entweder vor bauzeitlich bedingten Eingriffen ge-

schützt oder hinsichtlich einer tatsächlichen Besiedlung mit Zauneidechsen untersucht werden.  

Variante A - Beginn der Bauarbeiten vor Oktober 2021: Sollen die Bauarbeiten bereits vor einer 

möglichen Untersuchung (Untersuchungszeitraum April bis Ende September/ Anfang Oktober 
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2021) beginnen, wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen, wobei eine ökologische Baubegleitung 

erforderlich ist: 

1. Abgrenzung der dargestellten Bereiche mit Reptilienschutzzäunen, so dass bauzeitlich beding-

te Eingriffe zunächst ausgeschlossen werden können. Die konkrete Verortung der Zäune muss 

unter tierökologischer Begleitung erfolgen.  

2. Von Seiten des Planungsträgers wird eine Darstellung benötigt, welche dieser Teilbereiche un-

gestört erhalten bleiben können und wo ggf. später Eingriffe stattfinden müssen. Diese beiden 

Flächenkategorien können im weiteren Planverlauf unterschiedlich behandelt werden. 

3. Untersuchung der dargestellten Bereiche auf ein tatsächliches Vorkommen von Zauneidech-

sen ab April 2021. Bereits die ersten Begehungen dürften Hinweise darauf geben, ob eine ge-

ringe oder hohe Besiedlungsdichte zu erwarten ist bzw. ob auch die Möglichkeit besteht, dass 

gar keine Tiere vorhanden sind. 

4. In den Teilbereichen, die später überbaut oder umgestaltet werden sollen, können insbesonde-

re bei einer geringen Besiedlungsdichte bereits während der Untersuchung angetroffene Tiere 

abgesammelt und direkt in angrenzende geeignete Habitate umgesiedelt werden. Diese geeig-

neten Habitate können in den Teilbereichen ohne direkte Eingriffe ermittelt werden, je nach 

dortiger Besiedlungsdichte. Sie sind im Verlauf der ersten Begehungen in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde festzulegen und müssen unter Umständen auch durch Maßnah-

men aufgewertet werden. Bei einer sich bei den ersten Begehungen im April/Mai abzeichnen-

den geringen Besiedlungsdichte in den Zielhabitaten (z.B. Streuobstbereich im Nordosten des 

Plangebietes, Saumstrukturen vor Hecken) ist ggf. auch eine Umsiedlung möglich, ohne vorher 

Aufwertungsmaßnahmen vorzunehmen. 

5. Nach Abschluss der Untersuchungen und ggf. Umsiedlung können die notwendigen Flächen 

für Bau-/Umgestaltungsmaßnahmen freigegeben werden, wenn aus diesen Bereichen alle Tie-

re umgesiedelt sind bzw. keine Tiere festgestellt wurden. Verbleibende Habitatflächen sind 

weiter bauzeitlich zu schützen. 

Variante B - Beginn der Bauarbeiten ab Oktober 2021: Bei einem späteren Beginn der Bauar-

beiten können zunächst im erforderlichen Untersuchungszeitraum (April - Ende September / An-

fang Oktober) Erhebungen zum tatsächlichen Vorkommen von Zauneidechsen stattfinden. Mit den 

dann bekannten tatsächlich besiedelten Strukturen bzw. mit der möglichen Alternative, dass die 

potenziellen Habitatstrukturen nicht besiedelt sind, können anschließend zielgerichtet und bedarfs-

orientiert Maßnahmen ergriffen werden. 

6.4 Totholzkäfer 

Die Obstbäume im Plangebiet haben aufgrund des Totholzanteils grundsätzlich das Potenzial für 

eine Besiedlung mit Totholzkäfern, wobei Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aufgrund der 

Verbreitungssituation bzw. der gesamten Habitatbedingungen vor Ort mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden können. Ein Vorkommen sonstiger gefährdeter Käferarten ist jedoch mög-

lich. Um diese zu schützen wird als Vermeidungsmaßnahme das Bergen potenziell besiedelter 

Stammabschnitte und das Aufstellen von Totholzpyramiden vorgeschlagen (VM4, s.u.). 
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Als potenziell besiedelte Bäume sind grundsätzlich die älteren Obstbäume des Plangebietes zu 

nennen, wobei nach aktueller Planung Rodungen nur im Bereich der südlichen Obstbaumreihe 

vorgesehen sind. 

Anmerkung: sollten entgegen der aktuellen Planung Bäume im Bereich der Streuobstbestände im 

Nordosten des Plangebietes gerodet werden (vgl. Abb. 4: orange markierte Bereiche), sind zu-

nächst vertiefende Untersuchungen hinsichtlich eines Vorkommens von Totholzkäfern im Rahmen 

einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. 

VM 4: Aufstellen von Totholzpyramiden 

Die potenziell betroffenen Stammabschnitte sind während der Fällung der Bäume unter ökologi-

scher Baubegleitung zu bergen und in Form von Totholzpyramiden aufrecht in geeigneten Habitat-

flächen innerhalb des Plangebietes oder im direkten Umfeld einzubringen. Geeignet sind bei-

spielsweise die vorhandenen Streuobstbestände. 

 

 

7 Fazit 

Für die Artengruppe der Vögel und Fledermäuse werden die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 

Nr. 1 bis 3 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung, 

vogelfreundliche Verglasung, fledermausfreundliche Beleuchtung) durch das geplante Vorhaben 

nicht erfüllt. Im Sinne einer Worst Case Betrachtung werden als Maßnahmen zum vorgezogenen 

Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) Nistkästen und Fledermausquartiere in geeigneten Ge-

hölzbeständen innerhalb des Plangebietes oder im direkten Umfeld angebracht. Um möglicher-

weise vorhandene Totholzkäfer zu schützen, sind potenziell besiedelte Stammabschnitte zu ber-

gen und in Form von Totholzpyramiden in geeigneten Habitaten einzubringen. 

Diese Aussage gilt unter der Voraussetzung, dass die Streuobstbestände im nördlichen Plan-

bereich erhalten bleiben und dieser Bereich über die geplanten Nutzungen hinaus nicht weiter in 

Anspruch genommen wird. Sollten entgegen der aktuellen Planung in diesem Bereich weiterge-

hende Nutzungen, Baumrodungen oder sonstige Eingriffe stattfinden, sind vertiefende Untersu-

chungen zum Vorkommen von Vögeln, Fledermäusen und Totholzkäfern für diesen Teil des Plan-

gebietes erforderlich. 

Empfohlen wird, einen Erhalt der Obstbaumreihe im südlichen Planbereich zu prüfen, auch wenn 

der Verlust unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach sich zieht. 

Hinsichtlich eines möglichen Vorkommens von Zauneidechsen sind vertiefende Untersuchungen 

erforderlich, da geeignete Habitatstrukturen vorhanden sind und eine Besiedlung nicht ausge-

schlossen werden kann. Eine mögliche Vorgehensweise, um einen Baubeginn vor Abschluss der 

Untersuchungen zu ermöglichen, wird in Kap. 6.3 aufgezeigt. 

Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbreitungssituation der 

einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten bzw. Ar-

tengruppen einschließlich ihrer Entwicklungsformen nicht zu erwarten. 
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